
Angelbestimmungen

Bei Zuwiderhandlung gegen die obigen Bestimmungen ist mit Einzug der Angelerlaubnis zu rechnen.

Der Angler verpflichtet sich zu artgerechtem Verhalten und Angeln.

Das Angeln ist nur mit Bundesfischereischein und gültiger Tageskarte oder Transponder  erlaubt.

Der Angelplatz und der See sind auch während dem Angeln
sauber zu halten. Dass kein Müll liegen gelassen wird, 
versteht sich von selbst! Haken, Schnüre und scharfkantige
Gegenstände stellen eine Gefahr für Wasservögel dar. 
Eine Zuwiderhandlung ist kein Kavaliersdelikt, sondern kann
zu Angelverbot führen.
 

Erlaubt ist das Fischen mit 2 Ruten mit Einfachhaken 
(kein Paternoster). Auf Raubfische mit Einfach- oder Drillingshaken.

Die Schongebiete dürfen nicht befischt werden (lediglich bei Bestandfischen durch die Verwaltung)

Auch das Benützen einer Abhakmatte gehört zum artgerechten Angeln!

Das Angeln auf Raubfische ist nur mit geflochtener Schnur und Stahlvorfach gestattet. 

Beim Karpfenangeln ist eine Schnurstärke von min. 0,30mm vorgeschrieben!

Mindestmaße und Schonzeiten: siehe Tabelle auf der Fangliste!

Das Angeln ist nur vom Ufer aus gestattet. Futterboote sind verboten.

Gefangene, untermaßige oder der Schonzeit unterliegende Fische müssen unverzüglich nach dem Fang 
sorgfältig zurückgesetzt werden! (Wenn sie noch lebensfähig sind!). Gefangene Fische, nicht 
einheimischer Art, für die weder Schonzeit noch Schonmaße festgelegt sind, müssen angelandet und 
dürfen nicht mehr zurückgesetzt werden.

Angelerlaubnis, Fangliste und gefangene Fische sind auf Verlangen dem Kontrollpersonal vorzuzeigen. 
Eine Gepäckkontrolle erlaubt der Angler ausdrücklich.

Jeder Fang ist vor dem Wiedereinwurf der Angel in die Fangliste einzutragen.

Die Fangmenge für alle Gewässer: 4 Edelfische, davon 2 Karpfen und 2 Hechte oder Zander bis 10 Kg. 
Für Karpfen mit einem Stückgewicht über 20 Pfund ist ein „Kilopreis“  (15 €) zu entrichten. 

Setzkescher und das Hältern von Fischen sind absolut verboten.

Das Angeln mit lebenden Köderfischen ist nicht gestattet. 
Um Krankheitserregern vorzubeugen, dürfen nur Köderfische 
aus unseren Gewässern verwendet werden. 

Kunstköder (jeglicher Art) sind verboten!

Angelandete Fische sind mit dem Unterfangkescher zu entnehmen.

Gefangene Fische können bei uns im Park momentan noch nicht ausgenommen werden.

Die Fangliste ist vor dem Verlassen des Parks abzugeben.

Helfen Sie in Ihrem und in unserem Interesse mit, dass unsere Anlage für 
alle eine Freude ist und bleibt!
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